
Satzung „die Skattruppe Kerpen“ 

07. September 1993 (Erster Skatabend) 

Teilnehmer: Hermann, Jochen, Walter & Wolfgang 

Es kann in Abstimmung ein Ersatzspieler eingeladen werden 

Termin: Erster Dienstag im Monat (oder nach vorheriger 

Absprache) 

Startgebühr: 5 DM 

Nichtantrittsgebühr: 10 DM 

Ein Punkt = ¼ Pfennig 

Zu spät kommen kostet 0,50 DM / Minute 

Bock- und Ramschrunde nach: 

 Contra verloren 

 Contra Re 

 60 

 Grand Hand 

 Spiel über 100 Punkte 

Beim Ramsch gilt:  

 Buben dürfen nicht geschoben werden 

 Buben dürfen nicht gedrückt werden 

 Der Skat geht nach dem Spiel an den Spieler mit der 

höchsten Punktzahl 

 Es können bei Gleichstand zwei Spieler verlieren 

 Grand Hand kann statt Ramsch gespielt werden, der Geber 

gibt danach noch mal zum ramsch 

 Schieben verdoppelt 

 Jungfrau verdoppelt 

 

Oktober 1994 (Ergänzung) 

Schneider frei bei 31 Punkten 

Grand kann geschenkt werden 

Januar 1995 (Ergänzung) 

Startgebühr 10 DM 

1. Januar 2001 (Euroanpassung) 

Startgebühr: 5€ 

Nichtantrittsgebühr: 3€ 

Ein Punkt = ¼ Cent 

1. Januar 2002 

Verspätung ohne Entschuldigung: 5€ 

 

Sonstige stillschweigende Regelungen 

Kassenwart: Jochen 

Schreiber: Wolfgang 

Es wird abwechselnd in der obigen Reihenfolge gespielt 

Es wird nur Bock-Ramsch im Wechsel gespielt 

Vereinsziele: 

 Spaß am Spiel 

 Finanzierung von Skatausflügen (möglichst jährlich) 

 Skat, Sport und Komfort in maximal 2 Autostunden 

Entfernung (oder Tagesfahrt mit dem Rennrad) 
 


